
11 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen,des Nationalrates XIV. GP 

4. 11. 1975 

Regierungsvorlage, 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem ,das Bundesgesetz 'betreffend die 
Finanziehmg der Autobahn, Innsbruck­

Bidiner geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz betreffend die Finanzierung 
der Aütobahil lririsbruck-Brenner, BGBl. 
Nr. 135/1964, in der Fassurig der Bundesgesetze 
EGEL Nr. 224/1967, 443/1969 und 306/1971, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Der Bund hat für die B~nützurig der im 
Verzeichnis, 1 des Bundesstraßengesetzes 1971, 
~GBl. Nr. 286, arigeführten A 13 Brenner Auto­
bahri ein Entgelt einzuhebep,. Dieses ist in allge­
meinen Richtlinien nach Fahrzeiiggaüung und 
f,ntferming festzusetzen. Die Höhe des ~ntgdtes 
kann auch von anderen Merkmalen abhängig ge­
macht werden, ins<;>weit dies iiri Interesse der 
Wirtschaftlichkeit des Straßeribetriebes geboten 
ist". 

2. Der § 2 hat zu lauten: 

;,(1) Die Herstellung, Erhaltung und Finanzie~ 
tlirlgder A 13 Breririer Autobahn sowie die Ein~ 
heburig des Benütiungselitgeltes lind der au~ 
NeBerioetrieoen ge~dgeneh Entgelte wird einer 
KapitalgesellsChaft übertragen. Diese Entgelte 
werden der Kapit:iigesellsthaft ZUr Abdeckung 
der KoJten für die Herstellung; Erhaltung und 
FinanzierUng, der A 13 Brertner Autobahn, der 
Kosten ,dei' Einhebung des Btmü1:zungsentgeltes 

sowie der angemessenen Verwaltungskosten 
uberlassen. Darüber hinaus wird dieser Kapital­
gesellschaft dje Herstellung und Finanzierung 
jenes Abschnittes der im Verzeichnis 1 des Bun­
desstraßengesetzes 1971 angefiihrten A 12 Inntal 
Autobahn übertragen, der zwischen den An­
schlußstellen lrinsbruck/Ost und Innsbruck/West 
k~ . 
. (2), Die KapitalgeseUschaft. nach Abs. 1 ist in 

der Form einer Aktiengesellschaf,t zu errichten 
(Brenner Autobahn Aktiengesellschaft), . deren 
Anteile' rbei, einem Grundk;tpital bis zu 10 Mil­
lionen Schilling dem Bund mit 90 v. H .. und 
dem Land Tirol mit· 10 v. H. und bei einem 
Grun,dkapiial über 10 Millionen Schiiling dem 
Bund mit 75 v. H. und dem Land Tirol mit 
25 v; H. vorbehalten bleiben.'; 

3. § 3 a hat zu lauten: 

,,§ 3 a; Die Forderurig der Kapitalgesellschaft 
gegen 'deli Bund auf überlassung ,der Entgelte ge­
mäß § 2 Albs. 1 ist ab ,dem Kalenderjahr 1968 höch­
stens mit dem Betrag in: die Jahresäibschlüsse 
der KapitalgesdQschaft eitiiüsteIlert; den die 
Kapitalgesellschaft für dIe Herstellung, Erhaltung 
und Finanzierung derA 13 Brenner Auwbahn 
sowie für die Kosten der Ejnhebung der Entgelte 
gemäß § 2 A;bs. 1 und zur Deckung angemessener 
Verwaltungskosten aufgewe:ndet hat." 

Artikel II . 

Mit der VoIlziehiihg ~ieses aundesgesetzes ist 
der Bdndesinirtister ftH' Baiiten ulld Temtiik im 
Ein~etn:e1irtien mit dem Bunae~miI:iistef fUt 
Finanierl beHaut; 
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2 11 der Beilagen 

Erläuterungen 

Das Bundesgesetz betreffend die Finanzierung einer empfindlichen Autobahnlücke im weiteren 
der Autobahn Innsbruck-Brenncr vom 3. Juni Bereich der Brenner Autobahn, . die sogenannte 
1964, BGBl. Nr. 335, übertrug die Herstellung, Südtangente Innsbruck, geschaffen werden. 
Erhaltung und Finanzierung der Autobahn Inns- Nach d,em Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. 
bruck-Brenner einer neu zu gründenden Kapi- Nr. 286, verläuft die A 12 Inntal Autobahn von 
talgesellschaft, der Brenner Autobahn AG. der Staatsgrenze bei- Kufstein über Innsbruck 
Gleichzeitig wurde normiert, daß der Bund für nach Pians bei Landeck, die A 13 Brenner Auto­
diese Autobahn ein Benützungsentgelt ("Maut") bahn von InnsbrucklAmras (A 12) zur Staats­
einzuheben hat, das damals vom Bundesministe- grenze arri Brennerpaß mit einer Abzweigung 
rium für Handel und Wiederaufbau, seit dem von Innsbruck/Berg Isel nach Innsbruck/West 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 70/1966 für Bauten und (A 12). Zwischen der Verschleifung Innsbruckl 
Technik, im Einvernehmen mit dem Bundes- Amras und der Anschlußstelle Innsbruck/West 
ministerium für Finanzen in allgemeinen Richt- soll späterhin die Inntal Autobahn verlaufen, die 
linien festzusetzen ist. Die Einhebung dieses Be- von Kufstein kommend derzeit in Innsbruck An­
nützungsentgeltes wurde der Brenner Autobahn schlußstelle Ostbzw. der Verschleifung Inns­
AG. übertragen und das Benützungsentgelt der bruck/Amras endet und noch in diesem Jah!' ab 
AG. zur Abdeckung der Kosten für die Her- der Anschlußstelle Innsbruck/West nach Westen' 
stellung, Erhaltung und Finanzierung der Ge- Richtung Zirl voll inB·etrieb genommen werden 
sellschaft überlassen. Der Bundesminister für wird. Zwischen Innsbruckl Amras und Innsbruck 
Finanzen wurde ermächtigt, für den Bund die Anschlußstelle West' bzw. der Verschleifung 
Haftung als Bürge und Zahler für Kreditopera- Innsbruck/Wilten besteht. ein zirka 2'3 km 
tionender Brenner Autobahn AG. bis zu einer langer nicht gebauter Autobahnast, der zum Teil 
bestimmten Höhe (Haftungsrahmen) zu über- durch Verordnung gemäß § 4 Abs. 1 des Bundes­
nehmen, wobei diese Haftungsbeträge aus den straßengesetzes 1971 in seinem Verlauf bestimmt 
zweckgebundenen Einnahmen der Bundesmine- ist und. der als baureif zu bezeichnen ist. ' 
ralölsteuer zu bezahlen sind. f 11 d' 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwur so le 
In Novellen vom 21. Juni 1967, BGBl. Herstellung und Finanzierung dieser Südtangente 

Nr. 224, vom 26. November 1969, BGBl. Innsbruck _ also des zwischen den Verschlei­
Nr. 443, und vom 23. Juni 1971,BGBl. Nr. 306, fungen Innsbruck/Amras und Innsbruck/Wilten 
wurden Verdeutlichungen und Klarstellungen . ge:Iegenen 2'3 km langen Abschnittes der A 12 
getroffen und ,der Haftungsrahmen jeweils er- Inntal Autobahn _ an die Brenner Autobahn 
höht, der derzeit einschließlich Zinsen und AG. iibertragen werden. Nicht übertragen wird 
Kosten 6400 Millionen Schilling beträgt. Mit der die ErhaJtung, ebenso wird für dieses Teilstück 
Novelle BGBl. Nr. 306/1971 wurde überdies der der Inrital Autobahn ein Benützungsentgelt nicht 
sogenannte Westast der Brenner Autobahn, das eingehoben; die Strecke bleibt somit jedenfalls. 
ist der Anschluß der B!'enner Autobahn von der mautfrei. Die' Brenner Autobahn vermag ohne 
Anschlußstelle Innsbruck/Süd zur Anschlußstelle Erhöhung des Haftungsrahmens die Vorfinanzie­
Innsbruck/West der Inntal Autobahn in die Her- rung dieses Abschnittes, ,dessen Kosten mit etwa 
stellung, Erhaltung und Finanzierung der 430 Millionen Schilling geschätzt werden, durch­
Brenner Autobahn AG. einbezogen. Dieser zuführen. 
Westast war damals Bestandteil der Inntal Auto- Als Begründung für die Herstellung und 
bahn, wurde erst später durch das Bundes- Finanzierung der Südtangente Innsbruck durch 
straßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286, zum Bestand- die Br-enner Autobahn AG. ist zunächst die Tat­
teil dßr nunmehrigen A 13 Brenner Autobahn. sache festzustellen, daß die Mittel der Bunde,s-

Mit dem vorlieg·enden Gesetzentwurf soll mineralölsteuer eine beschleunigte Inangriffnahme 
nunmehr die Grundlage für die Finanzierung dieses Bauvorhabens schwer ermöglichen, daß 
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11 der Beilagen 3 

aber die Fertigstellung dieses Autobahnabschni~tes 
zur Entlastung des Verkehrsnetzes der Stadt 
Innsbruck, insbesondere des sogenannten Süd­
ringes (im wesentlichen die B 174,Innsbrucker 
Straße), unabdingbar notwendig ist. Mit der 
Fertigstellung der Südtangente, eben des gegen­
ständlichen Autobahnabschnittes, ist auch für die 
Brenner Autobahn dadurch Effekt erzielt, daß 
das Verkehrsaufkommen wegen der prekären 
Situation ,der Durchzugswege in der Stadt Inns­
bruck verhindert wird, auf andere alpenquerende 
Routen abzuwandern; damit wird auch das 
Mautaufkommen der Brenner Autobahn AG. 
mittelbar gefördert. 

Um die Gebarung der Brenner Autobahn AG. 
ehestens wieder von dieser zusätzlichen Finanzie­
rungsaufgabe zu entlasten und ihr möglichst früh­
zeitig die Erreichung einer ausgeglichenen, Ge­

'barung zu ermöglichen, wäre darauf zu dringen, 
daß auf Grund einer Vereinbarung mit der Bren-

'ner Autobahn AG. dieser die aufgewendeten Ko­
sten spätestens ab der Fertigstellung des Bauvor­
habens in etwa zehn Jahren aus den zweck­
gebundenen Straßen!baumitteln refundiert wer­
den. 

Außerdem wird § 2 Albs: 2 in der ·derzeit gel­
tenden Fassung in der Weise geändert, daß der 
letzte Satz, nach welchem die Satzung der Aktien­
geseUschafi und jede Satzung.sänderung sowie die 
Bestellung und A:bberufung von Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitgliedern der Zustimmung der 
Bundesre'gierung bedürfen, ersatzlos gestrichen 
wird. Diese Maßnahme würde der Angleichung 
an: die später beschlossenen Finanzierungsgesetze 
der Tauernautobahn, BGBl. Nr. 115/1969, der 
Pyhrn-Autobahn, BGBl Nr. 479/1971, und der 
Ar1berg Schnellstraße, BGBL Nr. H3/1973 -
aBe Gesetze in der gehenden Fasung -, dienen, 
in denen der Gesetzgeber eine Mitwirkung der 
Bundesregierung in den oberwähnten Angelegen­
heiten nicht für erforderlich gehalten hat. 

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des 
Gesetzentwurfes zu bemerken: 

Zu § 1: 

Angleichung an das B~ndesstraße~gesetz 1971. 
Keine Einhebung des Benützungsentgeltes für 
den nunmehr der Brenner Autobahn AG. über­
tragenen Abschnitt der Inntal Autobahn. 

Zu § 2 Abs. 1 erster und zweiter Satz: 

Angleichung an das Bundesstraßengesetz 1971. 

Zu § 2 Abs •. 1 dritter Satz: 

üb~rtragung nur der Herstellung und Finan­
zierung, nicht aber der Erhaltung des Autobahn­
abschnittes der Inntal Autobahn zwischen Inns­
bruckl Amras und Innsbruck/Wilten an die 
Brenner Autobahn AG. Keine Erhöhung des 
Haftungsrahmens. 

Zu § 2 Abs. 2: 

Die ersatzlose Streichung des letzten Satzes 
erfolgt mit Rücksicht auf die Tatsache, daß der 
Gesetzgeber in den später beschlossenen Finan­
zierungsgesetzen der Tauernautobahn, BGBl. 
Nr. 115/1969, tder Pyhrn-Autobahn, BGBl. 
Nr. 479/1971, und der Arlberg Schnellstraße, 
BGBl. Nr. 113/1973 - alle Gesetze in der der­
zeit geltenden Fasung -, ein,e ·solche Bestim~ung 
über die jeweilige Befassung der Bundesregierung 
nicht mehr für erforderlich angesehen hat. Die 
Streichung dient somit der Angleichung an die 
übrigen Finanzierungsgesetze. 

Zu § 3 a: 

Angleichung der Straßenbezeichnung an das 
Bundesstraßengesetz 1971. 

Zusätzliche Kosten für das Bundesbudget ent­
stehen durch diesen Gesetzentwurf nicht. 

Gegenüberstellung 

Bis her i ger Tex t: I Neu e r Tex t: 

§ 1. Der Bund hat für die Benützung der § 1. Der Bund hat für die Benützung der im 
Brenner Autobahn und der Inntal Autobahn Verzeichnis des Bundesstraßengesetzes 1971,' 
von der Abzweigung Innsbruck/Anschlußstelle BGBL Nr. 286, angeführten An Brenner Auto­
West bis' Innsbruck/ Anschlußstelle Sü·d ein Ent" bahn ein Entgelt einzuheben. Dieses ist in all­
gelt zu verlangen. Dieses ist in allgemeinen gemeinen Richtlinien nach Fahrzeuggattung und 
Richtlinien nach Fahrzeuggattung und Entfer- Entfernung festzusetzen. Die Höhe des Entgeltes 
nung festzusetzen. Die Höhe des Entgeltes kann kann auch von anderen Merkmalen abhängig 
auch von anderen Merkmalen abhängig gemacht gemacht werden, ,insoweit dies im Interesse der 
werden, insoweit dies im Interesse der Wirt- Wirtschaftlichkeit des Straßenbetriebes geboten 
schaftlichkeit des Straßenbhriebes geboten ist. ist. 

§ 2. (1) Die Herstellung, Erhaltung und Finan- ,§ 2. (1) Die Herstellung, Erhaltung und Finan­
zierung der in § 1 bezeichneten Autobahnen so- zierung der An Brenner Autobahn sowie die 
wie die Einhebung des Benützungsentgeltes und Einhebung ·des Benützungsentgeltes und der aus 

( 
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4 11 ,der Beilagen 

Bis her i ger Tex t: 

der aus Nebenbetrieben gezogenen Entgelte 
wird einer Kapitalgesellschaft übertragen. Diese 
Entgelte werden der Kapitalgesellschaft zur Ab­
deckung der Kosten für die Herstellung, Erhal­
tung und Finarizierurig der in § 1 bezeichneten 
Autobahnen, der Kosten der Einhebung des Be­
nützungsentgeltes sowie der angemessenen Ver­
waltungskosten überlassen. 

(2) Die Kapitalgesellschaft nach Abs. 1 ist in 
der Form einer Aktiengesellschaft zu errichten 
(Brenner Autobahn AktiengeseHschaft),deren 
Anteile bei einem Grundkapital his zu 10 Mil­
lionen SchiHing dem Bund mit 90 v. H. und 
dem Land Tirol mit 10 v. H. und bei einem 
Grundkapita'l über 10 Millionen Schilling dem 
Ihind. mit 75 v. H. lind dem Land Tirol m.it 
25 v. H. vorbehalten h1eiberi. Die Satzung det 
Aktiengesellschaft und jede Satzungsänderung 
sowie die Bestellurig und Abberufung von V ör­
stands- und Aufsichtsratsmitgliedern hedürfen der 
Zustimmung der Bundesregierung. 

§ j a. Die Forderung der Kapitalgesellschaft 
gegen. deI). Bund auf Ober1lassung der Entgelte 
gemäß § 2 Ahs. 1 ist aIbdem Kalenderjahr 1968 
höchstens mit dem Betrag in die Jahresabschlüsse 
der KapitalgesellschaJt einzusteHen, "den die 
Kapitalgesellschaft für die Herstellung, Erhaltung 
und Finanzierung der Brenner Autobahn und 
der Innta1lautdba'hn von det AJbzweig!lng Ib,ns­
bruck/ Arischlußstelhi West ibis lriris.hruckl An­
schlußstelle Süd sowie fUr die Kosteri der Ein­
hebung der Entgelte getpäß § 2 Abs. 1 und zur 
Deckung angemessener Verwa:ltungskosten aufge­
wendet hat. 

Neu e r Tex t: 

Nebenbetrieben gezogenen Entgel1:e wird einer 
Kapitalgesellschaft übertragen. Diese Entgelte 
werden der Kapitalgesellschaft zur Abdeckung 
der Kosten für die Herstelhing, Erhalturig und 
Firianzierung der A 13 Breriner Autobahn, der 
Kosten der Einhebung des Benutzungsentgeltes 
sowie der angemessenen Verwaltungskosten 
überlassen. Darüber hinaus wird dieser Kapital­
gesellschaft die Herstellung und Finanzierung 
jenes Abschnittes der im Verzeichnis 1 des Bun~ 
desstraßengesetzes 197i angeführten A 12 Inntal 
Autobahn übertragen, der zwischen den An­
schlußstellen Innsbruck/Ost und innsbruck/West 
liegt. 

(2) Die Kapitalgesellschaft nach Abs. 1 ist 
inder Form einer Aktiengesellschaft zu errichten 
(Brenner Autohahn Aktiengeselischaft), deren 
Anteile bei einem Grundkapital bis. zu 10 Mil­
lionen Schilling dem Bund mit 90 v. H. und dem 
Land Tirol mit 10 v. H. und bei einem Grund­
kapital ülber 10 Millionen Schilling dem Bund 
mit 75 v; H. und dem Land Tirol mit 25 v. H. 
vorbehalten bleiben. 

§ 3 a. Die Forderung der KapitalgeseUschaft 
gegen den Bund auf Ubel'lassung der Entgelte 
gemäß § 2 AJbs. 1 ist ab dem Kalenderjahr 1968 
höchstens mit dem Betrag in die Jahresabschlüsse 
der Kapitalgesellschaft. einzustellen, den die 
Kapitalgesellschaft für die HerStellung; Erhaltung 
und Finanzierung der A13 Brenner-Autobahn 
sowie für die Kosteri der Eirihebung der Entgelte 
geqiäß § 2 Abs,. 1 und zur Deckung angemessentir 
Verwaltungs kosten aufge,*,endet hat. 

\ 
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